
Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker, Mag.• Agnes Sirkka Prammer 

Kolleginnen und Kollegen 
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----
zum Bericht des Justizausschusses (977 der Beilagen) über die Regierungsvorlage (849 der Beilagen): 

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozeßordnung 1975, das 
Strafvollzugsgesetz und das Gerichtsorganisationsgesetz zur Bekämpfung von Terror 
geändert werden (Terror-Bekämpfungs-Gesetz - TeBG) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird der Eintrag hinsichtlich Art. 5 wie folgt geändert: 

„Artikel 5 - Inkrafttreten und Übergangsbestimmung" 

2. In Art. 1Z6 werden dem§ 52b Abs. 3 folgende beiden Sätze angefagt: 

„Die Teilnehmer einer Fallkonferenz sind ermächtigt, einander personenbezogene Daten zu übermitteln, 
soweit dies für die Zwecke der Fallkonferenz erforderlich ist. Die Teilnehmer sind - sofern sie nicht 
ohnehin der Amtsverschwiegenheit unterliegen - zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet; 
darüber sind sie zu informieren." 

3. In Art. 2 Z 5 (§ 514 Abs. 47 StPO) wird das Inkrafttretensdatum mit „l. September 2021 "festgelegt. 

4. In Art. 3 Z 3 (§ 181 Abs. 25 StVG) und Art. 4 Z 2 (§ 98 Abs. 30 GOG) wird das Inkrafttretensdatum 
jeweils mit „l. Jänner 2022"festgelegt. 

5. Art. 5 samt Überschrift lautet: 

„Artikel 5 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

( 1) Art. 1 Z 1 bis 5 sowie Z 8 bis 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. xxx/2021 tritt mit 
1. September 2021 in Kraft, Art. 1 Z 6 und 7 mit 1. Jänner 2022. 

(2) Die §§ 52b und 53 Abs. 5 des Strafgesetzbuches in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auch 
auf vor dem 1. Jänner 2022 begangene Taten anzuwenden, sofern die bedingte Entlassung nach dem 
31 . Dezember 2021 ausgesprochen wird." 

Begründung 
Zu Z 1, 3, 4 und 5: 

Im Entwurf ist das Inkrafttretensdatum noch nicht festgelegt. Mit Rücksicht auf die Umsetzungsfrist in 
Bezug auf die Geldwäsche-Richtlinie (3. Dezember 2020) wird insgesamt ein möglichst zeitnahes 
Inkrafttreten (1. September 2021) angestrebt. Mit Rücksicht auf die Rolle der Koordinationsstelle für 
Extremismusprävention und Deradikalisierung im Straf- und Maßnahmenvollzug bei bedingter Entlassung 
und gerichtlicher Aufsicht sowie den Umstand, dass diese Stelle erst ab 1. Jänner 2022 operativ sein kann, 
soll hingegen für die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der§§ 52b und 53 StGB sowie im 
Strafvollzugsgesetz letzteres Datum als Inkrafttretensdatum vorgesehen werden. Auch in Bezug auf die 
vorgesehenen Entlassungskonferenzen nach dem StVG sowie die allenfalls notwendigen organisaorischen 
Vorkehrungen für die Spezialabteilungen wegen terroristischer Strafsachen soll dieses Inkrafttretensdatum 
eine angemessene Vorbereitungszeit ermöglichen. 

Die Übergangsbestimmung des Art. 5 Abs. 2 soll klarstellen, dass die gerichtliche Aufsicht sowie die 
elektronische Überwachung bedingt entlassener Terrorist*innen nicht erst bei Personen in Betracht kommt, 
die nach dem diesbezüglichen Inkrafttretensdatum (1. Jänner 2022) verurteilt wurden, sondern auch bei 
davor Verurteilten, sofern nur die bedingte Entlassung nach dem 31. Dezember 2021 ausgesprochen wurde. 
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ZuZ2: 

Die Ergänzung der Bestimmung über die Fallkonferenz nach § 52b Abs. 3 StGB soll in Anlehnung an die 
sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen nach § 22 Abs. 2 SPG für die erforderliche datenschutz- und 
verschwiegenheitsrechtliche Absicherung sorgen (vgl. dort§ 56 Abs. 1Z9 sowie§ 76 Abs. 4 und 6 StPO). 
Durch die Anknüpfung in § 52b Abs. 3 StGB selbst soll jedoch für eine lückenlose Erfassung gesorgt 
werden. 
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